
für den Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwoch nnd Sonnabend Abend.

-.!29.4s

LandrätlicheBekanntmacl)ungen.
Nr. 1. Zülinrienburgden 28. Januar 1904.

Der Gutsbesitzer Weiß inSchönau ist durch Erlaß
des Herrn Ooernräsioenten zu Danzig vom 15. Januar d. Js.
zum Amtsvorftehen für den Amtsbezirk Schönen auf eine

Amtsdauer von 6 Jahren wiederernannt worden.

Nr. 2. Marienburg, den 29. Januar 1904.

,

Das Kreis-Ersatzgeschäft fiir den Kreis Marienburg

Wirdin diesem Jahre nach folgendemPlan abgehalten werden:

1. In Altfelde, im Eint-Wehen Lokal-e.

Montag,- den 22. Februar 1904, Vorm« 972 Uhr.
Musterung der Militärpflichtigen ans den Ortschaften:

FiltfetdgKlettendorf, Notzetsdors, Parwark, Pi«uppendorf,Reich-
felde, Fischan, Fischauerselde, Klakendors, Kykoit, Rothebude,
Schlublau, Sommetatn Jonasdorf, Katznase, Königsdorf,

- Schönwiese.
2. In Gruunm im Liedike’schen Lokale.

Dienstag, den 23. Febrnar 1904, Vorm» 7 Uhr.
Musteruna dir Militärvflichiigen aus den Ortschaften:

Altrosengart,Baalau, Eschenhorst, Kuckuck,Marcushof, Thiens.
dors, Hoheuwalde, Reichhorst, Rosenort, Schwansdorf, Wenn-glit,

enaelwalde, Angusiwalde, Campenau, Cronsnest, Sorgenort,
Thiergart, Thiergartsfrld, Pr.-Rosengart, Stalle, Thörichthof,
GratianPr.-Königsdorf,

»

3. Jn Wernersdorf im Römer’schen—Lokale.
Mittwoch, denen-. Februar 1904, Verm. 10 nor-.

« Musteruttg der- Militärpflichiigenaus den Ortschaften:
Viertel,Kl.-Montan, Montauerforst, Wernersdorf, Altweichsel,
Bieststfelde,Knnzendorf, Gr.l-Montau, Adl. Renkau, Mielen5,
Schönau,Altmünsterberg. «

4. Jn Nenteich im Deutschen Hause.
Si

« Donnerstag den 25. Februar 19«04, Vorm. 10 Uhr.
.

.
Musterung der Militärpflichtigen aus den Ortschaften:

Vköst Mierau, Neuteichsdorf, Neukirch, Prangenau, Schön-
hvrft, Neuteicherhinterseld,Barendt, Palschsau,Pordenau, Brod-
ack- LindenamNiedau, Tannsee, Irr-gnug

- Freitag- den 26. Februar 1904, Vorm. 10 Uhr.

Alt
MUsteruug der Militärpslichtigenans den Ortschaften:

Li
WILL Gr.-Lichtenau,Parschanz Trapnenfelde, Damerau,
Eßw- Kl.-Lichtenau,Gichwalde, Leste, Tralau, Trampenau,
HEUHUDÆWarnun, Neuteich. »

·

50 JU Tiegenhof im Papenfuß’schen Lokale,

a S »Hotel du Nord«.
·

Innunbeudden 27. Februar 1904, Vorm. 101x4 Uhr.

Platengätfstegxngder Mititaepftichtigen aus den Ortschaften-

anau -J
eimerswalde, Tiegenhagen, Altebabke, Beicrshorst,

Sckar
- ankendorf, Kalteherberge, Küchwerder,Rehwalde,

) PM- HDIM,Tieaenort, Fürstenwerder,Altendorf,.Peters-
hegen- PletzendokßReinland, Stobbendorf, Neumünsterberg, «

Neuteickserwalde,V s
-

durf, Ladekom ierzehnhubemOrloff, Orlosferfelde,Pietzlen-

h
Sonntag, den 28. Februar 1904 Ruhe.

- Montag, den 29. Februar 1904, Vorm. 101X4-Uhr.
Muster-uns der Militärpflichiigen aus den Ortschaften:

Marieubnrg, »den3. Februar

schäftslokale anwesend sein.

»

(siehe
-

nachstehendes Muster) aufzunehmen

.-

Nennhttben, Tinte-, Marienau, Rückenrin,Schönebeg Schönste,
Baarenhos, Bärwalde, Vogtei, Tiegendof.

6» In Marienburg. im Gesellschaftshausr.
(Marschallstraße) .

n. Dienstag, den·1. März 1904s, Vorm. 9 Uhr.
Musterung der Militärpflichtigen aus den Ortschaften:

Schloß-Kalthos, Dammfelde, Simonsdorf, Stadtfelde, Vogel-
sana, Blumftein, Wiedau, Halbsiradt, Herrenhagen, Schadwalde,
Kaminke, Hovpenbruch LiebenthaL Lindenwttliy Sandhof, so-
wie diejenigen Militärpflschtigen aus der Stadt Marienburg,
welche in den Jahren 1882 und früher geboren sind.—

b. Mittwoch, den 2. März 1904, Vorm. 9 Uhr.
Mirfterung der Militärpflichtiaen aus den Ortschaften:

Gnojau, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz,Tragheim, sowie derjenigen
Militärpflichtigeu aus der Stadt Marienburg, welche in dem

Jahre 1883 geboren sind-« x

et Donnerstag den 3. März 1904, Vorm. 9 Uhr.
Musterung der Militäipflichtigenaus«»derStadt Marien-

burg, welche im Jahre 1884 geboren sind-
el. Freitag, den 4. März 1904, Vorm. 9 Uhr.

Loosung, bei der zu erscheinen den Militärpflichtigendes

Jahrganges 1884 überlassen bleibt und Klassifikation.
Eine Stunde vor Beginngdes Geschäftsmüssen

sämtliche zur. Vorstellung kommenden
«

Militär-

pflichtigen auf dem Sammelplatze vor dem Ge-
Die beorderten Gen-

darmen haben dieselben ordnungsmäßigaufzustellen
und an der Hand der »Verleselistevortreten zu »

su-

lassen.
Zur Gesiellung sind, soweit sie nicht ausdrücklichdavon

entbunden sind, verpflichtet, Tsämtlicherin dem Jahre 1884,

sowie die 1883 und 1882 gebotenen und etwaigen älteren

Militärpflichtigen, welche noch nicht im stehenden Heere oder

in der Mariae gedient, anch eine endgiltige Entscheidung noch

nicht erhalten haben.
v

X

Die Magisträte, sowie diemHerrenTGutG nnd Gemeinde-

oorsteher haben alle Gestellunasoflichtigen Fussdenvorne-nannten

Terminen unter der ausdrücklichen-»VerwarnunazTrnubestellen

daß die Säumiaen oder Aus-bleibenden bestraftTund eventl. als

unsichere Dienstvflichtiaebehandelt werden würden.

Die vorgeladeneu Militärpflichtigens—sindin ein Verzeichnis
Dasselbe ifthmir

bis spätestens den 10. Februar d. Js. einzureichen
Wer durch Krankheit amsErscheinenim Musterungstermiue

verhindert ist, hat eine ärztlicheBescheiuigutlgeiUzUkcichem
welche, sofern der ausstellende Arztäknichtpamtlich angestellt ist,
durch den zuständigenHerrn Amtsvorsteherkbeglaubigtziseinmuß.
Gemütskranke, Blödsinnige, Krüppel können auf Grund einer

solchen vorhereinzureichendenBescheiuigung von der Gestellung
befreit werden. Diejenigen, lvelcltestaub,»schwerhörigoder taub-

stumm sind, haben hierüber ebenfalls eine ärztliche Be-

scheiuigung im Musterungstermin vorzulegen, dagegen
haben die, welche an Evilepsie leider-, auf eigene Kosten drei



glaubwükdigeZeuge-u für ihre Behauptung im Wust-erringes-
termine zu sgestellen

’

Alle Lehrer, welche zur Musterung gelangen, baben der

Kommission idr Prüfungszeugnis vorzulegen. «

Die Gestellungspflichtigeu müssen bei der Musterung
zur Vermeidung von Strafen ihre Losungsscheine mitbringen.

Diejenigen, welchen die Pariere adbanden gekommen sind,
müssen sich rechtzeitig Duplikate beschaffen. Die Magisträte,
sowie die Herren Guts- und Gemeindevorsteher werden ersucht,
darauf strengstens zu halten, daß die Militärpslichtigenim
Besitz der erforderlichenPapier-s sind.

Die Mannschaften müssen, am ganzen Körper
reinfspgewaschenund mit reiner Leibwäscheversehen
und nüchternsein und-Tsichwährend des Musternngs-
geschäfts, sowie auf dem Hin- nnd Rückwege,an-

s

ständig und ruhig betragen.
Die Rekrutierungsstaminrollen sind zu dein

Musterungstermine von den Herren Gemeinde- und
Gutsvorstehern mitzubringen .

— Begründete Reklamationen der;Militiirpflich-tigen,
einschließlich der Militiirpflichtigen der seemiinnischen
Bevölkerung, sind rechtzeitig bei dem zuständigen
Polizeiverwalter bezw. Amtsvorsteher anzubringen
Reklaniationsanträge, welche der Ersatzkommission zur B--gnt- «

achtuna nicht vorgelegen haben, müssen von der Ober-Ersatz-
tommission bestimmungsgeiräß zurückgewiesenwerden, sofern-
die Veranlassung zur Rstlamation nicht erst nach beendigtem

·"

»die Behörden gesandt werden, »dürfenalso hier nicht abgeholtMusterungsgeschäftentstanden sein sollte. s
. Den Magisträten, sowie den Herren Guts- und

Gemeinde-Vorstehern mache ich hierdurchausdrücklich
zur Pflicht, für die gehörigeVerbreitungdieser Vor-

schriften in ihrem Bezirk Sorge zu tragen. Sie

haben deshalb die gestellungspflichtigenMannschaften
bezw. deren Angehörige in verständlicherWeise zu

belehren und nötigenfallszu sich vorzuladen. Nicht-
befolgung dieser Anordnung müßtestreugstensge-
rügt werden.

"

«

,

Die Herren Polizeiverwalter und Herren Amtsvorsteher
ersnche ich. die eingehenden Gtssuche zu viiifen nnd ruir unter

Anschluß einer ausgefüllten RetlamationsMachweisung sofort
zu überreichen. Der letzteren sind beizufügen:

I. Die Taufscheine respHTotenscheineJderEltern odersStiefs
eliern des Reklamanten,

v

2. eineIBescheinigung des zuständigenAmisvorstehers füber
die Anzahl und das Alter der etwa vorhandenen Ge-
schwister und

Z. ein Auszug EaussTderGrundsteuerszterrolle in bitte-ff
des Grundstücks des Reklamanien,

»4.""etwaige;amtsärztlicheBescheinignngssüberden Gesundheits-
znstand des Reklamanteu bezw. seiner Eltern.

"

Reklamations-Nachweisungen, denenzfdieseSchriftstückenicht
beiliegem werden den WHerren Amtsvorsteheru zur Vervoll-

ständigung zurückgegebenwerden.
'

Die Mannschaften der Reserve, Landwehr, Seewehr, Er-

satzreserve und MarinesErsatzreservn welche Ansprücheauf Zu-
rückstellung bei eintretender Mobilmachung machen zu dürfen
glauben,5";-.habeiiihre Gesuche beisdem zuständigenHerrn Amts-

vorsteher bezw. Polizeiverwalter anzubringen Letztere werden

ersucht, die eingehenden Anträge zu prüfen und darüber eine,
nach dem untenstehenden Schema anfzustellende Nachweisung,
aus-Ebersowohl die«militärischen,dürgerlichenmundVermögens-
Verhältnisseder Antragsteller, als auch die obwaltenden be-

sonderen Umstände, welche das Bedürfnis einer Zurück-

17

"

d. Js. entschieden werden.

stellung bedingen, ersichtlichsind, bis zum 8. Februar hier
einzureichen."

N a ch w e i s u u g
der für den Fall Keiner Mobilmachung zurückzustellenden
Mannschaften der . Reserve«Landwehr, Seewehr, Ersatzreserve

und Marine-Ersatzreserve.
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Ueber die Reklamationen und sdie Anträge ans Zurück-

stelluna von Personen des Beurlaubteustandes wird am 4. März

Die Eltern der Militäroflichtigen,
in deren Interesse reklamiert wird, müssen in dem Austern-tas-
lotale zugegen sein. -

Ausbleiben im Musterungstermin hat Nicht-
berücksichtignngder ReklamationenszurzFolge.

Die stammrollenführendenBehörden mache ich auf:Nach-
stehendesZaufmerksaM (

«
»

I. Die Stammrollen werden so schnell wie möglich an

werden. -

2. Die Losnngsscheinebleiben in den Händender Miliiär-

pflichtigen und sind von sdieseu imFMusterungsterminTmitzus
bringen«

-

-

-

3. Die Geburtsscheine der Militärvflichtigendesfjüngsteu
Jahrganges aus fremden Bezirken sind zu den Belägen der

Stamitcrollenfzu hefteu.
4. Die Reklamanten, sowie deren Elteruffsind für den

4. März nach Martenburg««vorzuladen.i
Diese-Verfügung ist wiederholt ortsüblich bekannt

zu mache-is

,Jch mache die HstammrollenführendenBehörden
fürxdieBefolgung der gegebenenVorschriftenseitens
der Beteiligten verantwortlich-

V e r z e i ch uJi s

der Gestellungspflichtigen aus -
’

» · « s · - « s - « o « « ·

fiir 1904.
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Bekanntmachuugen anderer Behörden.
Nr. 1.-« Der in der Gemeinde Fischan parallel der

Pflasterstraße gehende öffentliche Weg vom evangelischen
Pfarrergrundstückbis zur Einmündungin den legen Weg ist
eingegangen und dem öffentlichenVerkehr entzogen-

Kykoit, den 25. Januar 1904. Der Amisoorsteher.

Druck non O. Halb -Marienburg.


